
VO LKETSWIL
G EM EI N DEVERSAM M LU NG

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom L7.04.2026

Gemeindeversammlung

Datum, Zeit: Freitag, t7. April2026, 19.30 - 22.00 Uhr

Ort: Kultur- und Sportzentrum Gries

Vorsitz: Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto

Protokoll: Gemeindeschreiber Beat Grob

Stimmenzähler/innen: Matthias Weller, Alte Greifenseestrasse 7, Zimikon
Valeria Kägi, Hinterbergstrasse 14, Volketswil

Anwesend: 225 Stimmberechtigte (7.92 o/o)

Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto heisst die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
im Namen des Gemeinderates herzlich willkommen zur Gemeindeversammlung. Da das

erste Geschäft ein gemeinsames Geschäft ist, wird die Schulpräsidentin die Versamm-
lung anschliessend ebenfalls eröffnen.

Er bedankt sich beim Handballclub Volketswil, der sowohl den Ap6ro vor der Versamm-
lung als auch den anschliessenden Restaurantbetrieb organisiert hat.

Ein spezieller Gruss gilt all jenen, die heute zum ersten Mal an einer Gemeindever-
sammlung teilnehmen, sowie den Gästen auf der Tribüne.

Im Weiteren begrüsst er am Pressetisch Toni Spitale, Volketswiler Nachrichten, sowie
Fiorella Koch, Glattaler, und dankt ihnen für die Berichterstattungen.

Vor dem Pressetisch haben für die Traktanden Richtplan Siedlung und Landschaft sowie
Richtplan Verkehr folgende Personen Platz genommen: Stephan Schubert, Plan-
partner AG, und Oscar Merlo, TEAMverkehr AG. Sie werden für allfällige Fachfragen bei-
gezogen. Es werden keine Einwände gegen ihre Teilnahme erhoben.

Die Pressevertretenden und die Fachleute sind nicht stimmberechtigt, Ebenso sind zwei
RPK-Mitglieder (Patrick Frei und Raban Niederberger) sowie Vincenza Marino, Leite-
rin Dienste, nicht stimmberechtigt,



VOLKETSWIL
GEMEINDEVERSAMMLUNG

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversamml ung

vom 17.04.2026

Das Protokoll für die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde führt der Ge-

meindeschreiber Beat Grob.

Die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde wird vom Gemeindepräsiden-
ten Jean-Philippe Pinto offiziell eröffnet.

Auf Anfrage des Vorsitzenden können keine Nichtstimmberechtigten in den Sektoren der
Stimmberechtigten bezeichnet werden.

Die Einladung zur Gemeindeversammlung erfolgte rechtzeitig durch Publikation in den
Volketswiler Nachrichten vom Freitag, 13. März 2026, mit Bekanntgabe der nachstehen-
den Traktandenliste:

Gemeindeversammlung Politische Gemeinde und Schulgemeinde

1. Weiterführung der schul- und familienergänzenden Betreuung mit neuem
Ra battierungssystem

Gemeindeversammlung Politische Gemeinde

1 Kommunale Planung; Richtpläne; Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft;
Festsetzung

2. Kommunale Planung; Richtpläne; Kommunaler Richtplan Verkehr; Festsetzung

Weder gegen die Publikation noch gegen die Aktenauflage werden Einwendungen erho-
ben. Auch eine Anderung der Traktandenliste wird nicht verlangt.

Er bittet die Votantinnen und Votanten ans Mikrofon zu treten, den Namen und Vorna-
men zu nennen sowie ihr Referat kurz und laut zu formulieren und allfällige Anträge
deutlich und verständlich zu stellen. Zudem erläutert er im Detail den Ablauf der heuti-
gen Versammlung.

Die Versammlung der Politischen Gemeinde wird tonmässig aufgezeichnet. Es werden
keine Einwände dagegen erhoben,

Jetzt eröffnet die Schulpräsidentin Raffaela Fehr die Schulgemeindeversammlung
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Gemeindeversammlung
Politische Gemeinde und Schulgemeinde
von Freitag,17. April 2026

Beleuchtender Bericht

1) Weiterführung der schul- und familienergänzenden Betreuung mit
neuem Rabattierun gssystem

Referentinnen:
Raffaela Fehr, Schulpräsidentin / loana Mattle, Sozialvorstand

1. Ausgangslage

Die Gemeinde Volketswil pflegt eine lange Tradition an schul- und familienergänzender Betreu-
ung. Bereits im Jahre 1985 führte die Schulgemeinde im Zentralschulhaus einen Mittagstisch für
Kinder vom Kindergartenalter bis zur 6. Primarklasse. Später bewilligten die Stimmberechtigten
auf Antrag des Gemeinderates am 18. März 1994 einen Kredit für den Bau eines Gebäudes mit
einem Kindergarten und einem Kinderhort. Am 20. Februar 1996 war der Tageshort an der Feld-
hofstrasse bereit für die Betriebsaufnahme. Zur damaligen Zeit war es ein Pionierprojekt gewe-
sen, da im ganzen Kanton Zürich keine vergleichbare Kinderbetreuung geführt wurde. Erst im
Rahmen der Volksschulreform wurden die Gemeinden im Kanton Zürich verpflichtet, spätestens
ab Schuljahr 2009110 neben dem Schulunterricht ein bedarfsgerechtes Kinderbetreuungsange-
bot zu führen. So führte die Schulgemeinde im Sommer 2008 je einen Mittagstisch in Gutenswil
und in Volketswil (im Arbeitsschulhaus) ein. Die Stimmberechtigten genehmigten in der Folge auf
Antrag der Schulpflege am 7. Dezember 2009 ein Kostendach von CHF 160'000.00 für das Be-
triebsdefizit für das schulergänzende Betreuungsangebot der Schulgemeinde. Seither wurde das
Betreuungsangebot der Nachfrageentwicklung folgend stetig ausgebaut. Gemeinden mit einem
soliden Angebot an schul- und familienergänzendem Betreuungsangebot haben in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen.

Der Tageshort der Politischen Gemeinde bietet ein Angebot für Kindergarten- und Primarschul-
kinder mit Morgenbetreuung (06:30 - 8:30 Uhr), Mittagsbetreuung (12:00 - 13:30 Uhr) und Nach-
mittagsbetreuung (13:30 - 18:00 Uhr) an. Darüber hinaus führt der Tageshort ein Ferienbetreu-
ungsangebot mit zwanzig Plätzen während neun von dreizehn Schulferienwochen.

Die Schulgemeinde hat ihr Betreuungsangebot gemäss Vorgaben des Kantons stetig bedarfsge-
recht eruveitert, indem heute an vier Standorten in den Schulanlagen ein Betreuungsangebot in
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den Schülerclubs besteht. Demnach werden Kinder von der Kindergarten- bis zur Sekundarstufe
in der Morgenbetreuung (7:15- 8:15 Uhr), Mittagsbetreuung (12:00- 13:30 Uhr) und Nachmit-
tagsbetreuung (13:30 Uhr - 18:00 Uhr) umsorgt.

2. Rechtliche Grundlagen

Die Vorgaben im kantonalen Volksschulgesetz (VSG) und in der Volksschulverordnung (VSV)
verpflichten die Gemeinden zu einem bedarfsgerechten schulergänzendem Betreuungsangebot
während der Schulzeit. Von besonderer Relevanz ist $ 32a Zitt. l VSV <Die Gemeinden stellen
in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr Tagesstrukturen zur Verfügung, die dem tatsächlichen
Bedarf entsprechen>. Mit der Revision der vergangenen Gesetzgebung der Volksschule wurden
inhaltlich hauptsächlich die bestehenden Hortrichtlinien der Bildungsdirektion in die Volkschulver-
ordnung überführt. So sind zum Beispiel der Betreuungsschlüssel und die Anforderungen an die
Berufsausbildung des Betreuungspersonals gesetzlich geregelt.

Gesetzlich nicht geregelt ist hingegen die Finanzierung der Tagesstrukturen. Die Volksschulver-
ordnung legt lediglich fest, dass die Elternbeiträge für alle Leistungen im Zusammenhang mit
Tagesstrukturen höchstens kostendeckend sein dürfen.

3. Prüfung undAngleichung bestehenderBetreuungsangebote

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in der heutigen Gesellschaft ein grosses Bedürfnis.
Ein wichtiges Element bilden die Tagesstrukturen für schulpflichtige Kinder. Die Tagesstrukturen
der Schule und Gemeinde sind professionell aufgebaut und übernehmen die Betreuung von
Schulkindern ausserhalb der Unterrichtszeiten. Sowohl für den Gemeinderat wie auch für die
Schulpflege ist eine Weiterführung des aktuellen Betreuungsangebots in Volketswil von grundle-
gender Wichtigkeit, zumal Volketswil eine junge und familienreiche Gemeinde ist.

lm Hinblick auf die Einführung der Einheitsgemeinde per 1 . Juli 2026 haben der Gemeinderat und

die Schulpflege entschieden, eine Arbeitsgruppe mit Vertretungen der Politischen Gemeinde und
der Schulgemeinde zu bilden und diese beauftragt, die aktuellen Betreuungsangebote zu über-
prüfen und gegebenenfalls abzugleichen, resp. zu vereinheitlichen. Die Arbeitsgruppe hat unter
anderem auch den Grundsatz verfolgt, die schul- und familienergänzenden Betreuungsangebote
einem einzigen Verantwortungsbereich zuzuweisen. Sie hat die Grundlagen für nachfolgende
Grundsatzentscheide erarbeitet, welche die Schulpflege am 30. September 2025 genehmigt hat
und vom Gemeinderat unterstützt wurden:

a) Grundsatzentscheid zur Übernahme des Tageshortes der Politischen Gemeinde in den
Verantwortungsbereich der Schule;

als Schülerclub Zentral unter der Leitung der Schulleitung geführt.

Tageshortes - Morgenbetreuung ab 6:30 Uhr - angeglichen.

b) Grundsatzentscheid Beibehaltung des Betreuungsschlüssels gemäss Betriebskonzept
der Schule (Anlehnung an Volksschulgesetz);

zept wird einheitlich für alle Schülerclubs eingesetzt (davon ausgenommen ist die
Ferienbetreuung).
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c) Grundsatzentscheid zur Weiterführung des Ferienangebotes für zwanzig Plätze, wie dies
heute im Tageshort der Politischen Gemeinde angeboten wird;

des Sch ü lercl ubs Zentral (aktuell Tageshort) weitergeführt.

d) Übernahme des Personals des Tageshortes;

notwend igen Personalei nsatzes weiterbeschäftigt.

e) Weiterführung des Essensangebots im Tageshort (zukünftig Schülerclub Zentral) mit ei-
genem Kochpersonal;

dentlichen Pensionierung der Köchin weiterbeschäftigt.

0 Einverständnis zur Tarifanpassung und Angleichung der Tarifstruktur für die Unterstüt-
zung finanziell schwächeren Familien;

heisst maximal drei Tarifschritte (Volltarif, Reduktion 1 und Reduktion 2). Die re-
duzierten Tarife sollen die finanzielle Tragbarkeit in den Familien gewährleisten.

Das bestehende Betreuungsangebot des Tageshortes (Politische Gemeinde) und in den Schü-
lerclubs (Schulgemeinde) umfasst die Betreuung von Schulkindern von der Kindergarten-, Pri-
mar- und Sekundarstufe vor und nach dem Schulunterricht sowie über Mittag und während den
Schulferien. Die Nachfrage ist in den letzten Jahren konstant gestiegen. Die nachstehende Grafik
zeigt die Entwicklung der Kinderzahlen aufgeteilt nach den einzelnen Betreuungsmodulen in den
letzten zehn Jahren auf. Sie bestätigt den Betreuungsbedarf in den Familien.

Entwicklung Betreuungszahlen in den Schülerclubs
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4. Tarife und Rabattierungssystem

Die Elternbeiträge für die Betreuung in den Schülerclubs der Schule richten sich nach dem Ein-
kommen, unter Anwendung eines einfachen Rabattschemas mit einer einzigen Rabattstufe. Die
Elterntarife für die Betreuung im Tageshort der Politischen Gemeinde werden bisher gemäss Ein-
kommen berechnet und sind in 13 Abstufungen gegliedert.

Die Elterntarife der Betreuungsangebote waren zudem anzuheben, da sie seit dem Jahr 2013
nicht mehr angepasst wurden. Für die Festlegung der neuen Tarife wurde ein Vergleich mit den
Betreuungseinrichtungen von umliegenden sowie vergleichbar grossen Gemeinden vorgenom-
men. Zudem hat die Schulpflege den Grundsatz gefällt, dass der vollzahlende Betreuungsplatz
höchstens die effektiven Kosten dieses Betreuungsplatzes deckt und nicht andere Betreuungs-
plätze q uerfinanziert (ohne Vollkosten).

lm Rahmen der Überprüfung und Angleichung der Betreuungsangebote hat sich gezeigt, dass
ein einfaches Rabattschema vorzuziehen ist, weil die Tarife verständlicher und transparenterwer-
den. Um die zwei unterschiedlichen Tarifpraxen besser aufeinander abzustimmen und die Erfah-
rungen der bisherigen Jahre einfliessen zu lassen, wurden die Berechnungen gestützt auf ver-
lässliche Schülerzahlen mit Betreuungszahlen vom MonalMd 2025 angewendet.

Das neu erarbeitete Berechnungsschema soll neu zwei Rabattabstufungen enthalten, die finan-
zielle Tragbarkeit in den Familien weiterhin gewährleisten und der Kostendeckungsgrad seitens
Gemeinde soll weiterhin in einem vertretbaren Mass liegen. Die Schulpflege hat sich für einen
Kostendeckungsbeitrag von mindestens 66 % ausgesprochen (2ls der Kosten sind durch Eltern-
beiträge gedeckt).

Tarifstruktur
schu lergänzende Betreuung

Elternbeiträge in Franken

Morgen

Mittag

Nachmittag

Total

6:30 - 8:15 Uhr

1 1:50 - 13:30 Uhr

13:30 - 18:00 Uhr

Volltarif Reduzierter Tarif
bei steuerbarem
Einkommen
unter
cHF 65'000.00

Reduzierter Tarif
beisteuerbarem
Einkommen
unter
cHF 40'000.00

10 6 5

22 17 10

44 37 20

76 60 35

Tarifstruktur
fami lienergänzende Betreuu ng
(Ferienbetreuung ganzer Tag)

120 96 54

Durch die Anwendung obiger Tarife entsteht gestützt auf die Betreuungszahlen aus dem Monat
Mai2025, den effektiven Personalkosten und einem weiterhin gewährten zusätzlichen Geschwis-
terrabatt (1OYo ab dem 2. Kind beim jüngeren Geschwister) folgendes Rechnungsbeispiel:

Auflruand CHF 1'741'164
Ertrag CHF 1'239'595

Defizit CHF 501'569
Kostendeckungsgrad 71 o/o
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Die Betreuungskosten sind jeweils nur indirekt von den Schülerzahlen abhängig. Beeinflussende
Faktoren sind auch die Gruppenbestände, ob z,B. mehr Kinder der Kindergartenstufe betreut
werden oder ob mehr Kinder mit Sonderschulbedarf (integrierte Sonderschulung in der Verant-
wortung der Regelklasse) betreut werden, was einen höheren Personalbedarf verlangt,

Durch die Anwendung von zwei abgestuften reduzierten Tarifen werden im Rechenbeispiel mit
den Betreuungszahlen von Mai 2025 elwa 69 % der gebuchten Betreuungsmodule den Volltarif
bezahlen, 18 o/o der Buchungen erhalten den reduzierten Tarif bei einem steuerbaren Einkommen
unter CHF 65'000.00 und weitere 12 o/o der Buchungen profitieren vom Tarif bei einem steuerba-
ren Einkommen von unter CHF 40'000.00. Das beinahe gleiche Verhältnis entsteht mit dem Re-
chenbeispiel in der familienergänzenden Betreuung (Ferienbetreuung). Dieses dreistufige Ta-
rifsystem gewährleistet eine sozial gerechte Verteilung der Betreuungskosten und reduziert
gleichzeitig den administrativen Aufiuand für Eltern und Venrualtung.

Aufteilung Volltarif,
Reduktion steuerbares Einkommen unter CHF 65'000,
Reduktion steuerbares Einkommen unter CHF 40'000

Tarif unter \
cHF 40'000.00 \

Tarif unter
cHF 65'000.00 Volltarif

:690/o : 19o/o ,' 12o/o

Zusätzlicher
Geschwisterrabatt J12o/o o g o/o a12o/o

Das neue Rabattierungssystem mit zwei Abstufungen ermöglicht zirka einem Drittel der gebuch-
ten Betreuungsmodule einen reduzierten Tarif. Durch die seit längerem nötige Anhebung der Ta-
rife kann durch die Elterntarife zirka ein Kostendeckungsgrad von rund 70 % erreicht werden.

Mit der Weiterführung der schul- und familienergänzenden Betreuung und der Einführung eines
angepassten, einkommensabhängigen Rabattierungssystems erfüllt die Gemeinde ihre gesetzli-

chen Verpflichtungen gemäss kantonalem Recht, stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und unterstützt eine sozial ausgewogene Familienpolitik.

Vergleich Volltarife schul- und familienergänzende Betreuung vergleichbarer Gemeinden
(Stand Mai 2025, Beträge in Franken):

Gemeinden Morgen Mittag Nachmittag schulergänzend
ganzer Tag

familienergänzend
(Ferientag)

l.lster 14 ?a 47 89 125

Wetzikon 6 18 70 94 120

Volketswil 10 22 44 76 120

Schwerzenhach 10 25 40 75 90

Dübendorf 875 20 44 25 73 106

Bülach 14 23 33 70 102
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Finanziel le Auswirku ngen

Die Gesamtkosten der schul- und familienergänzenden Betreuung betrugen gemäss Jahresrech-
nungen 2024 der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde total CHF 1'660'030.00. Die El-
ternbeiträge deckten etwa 68 o/o der Gesamtkosten, der Rest wird durch die Gemeinde finanziert.
Mit dem neuen Rabattierungssystem, ist etwa eine gleichbleibende Kostendeckung zu enuarten.

Der Gemeindebeitrag an die schul- und familienergänzende Betreuungsangebote wird jährlich an
der Budget-Gemeindeversammlung im Rahmen des Budgets der Gemeinde für das jeweils fol-
gende Jahr verabschiedet. Die Stimmberechtigten haben somit die Gelegenheit, den Kreditantrag
jährlich zu prüfen und gegebenenfalls Einwendungen einzubringen. Die konkrete Entwicklung der
Nachfrage und damit die effektiven Kostenfolgen können derzeit nur geschätzt werden, da diese
Kosten ja direkt mit den Kinderanmeldungen zusammenhängen.

5. Zuständigkeit

Laut Art. 32 der Gemeindeordnung (gültig ab 1. Juli 2026) ist die Gemeindeversammlung für die
Genehmigung wichtiger Rechtssätze zuständig. Weil mit dem neuen Rabattierungssystem der
Kreis der begünstigten Personen und die Kriterien, ab welchem Einkommen Erziehungsberechtigte
in den Genuss von Tarifermässigungen kommen, neu definiert werden, handelt es sich nach Auf-
fassung des Gemeinderats und der Schulpflege um einen wichtigen Rechtssatz, über den die Ge-
meindeversammlung zu bestimmen hat.

Darüber hinaus sind die früheren Kreditbeschlüsse der Schulgemeinde und der Politischen Ge-
meinde im Zusammenhang mit der schul- und familienergänzenden Betreuung aufzuheben.

6. Schlussbemerkungen

Der Gemeinderat und die Schulpflege sind weiterhin an einem ortsgerechten Angebot an schul-
und familienergänzender Kinderbetreuung interessiert, das sowohl den Bedürfnissen der Kinder
und der Eltern gerecht wird als auch die lnteressen des Gemeinwohl berücksichtigt.

ANTRAG
AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG UND AN DIE SCHULGEMEINDEVERSAMLUNG

Die Schulpflege und der Gemeinderat beantragen, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die schul- und familienergänzenden Betreuungsangebote in der Gemeinde Volketswil
werden weitergeführt.

2. Das neu definierte Rabattierungssystem mit zweiAbstufungen wird genehmigt.
3. Die Schulpflege wird ermächtigt, zur Erfüllung des Versorgerauftrags gemäss Volks-

schulgesetz das gemeindeeigene Angebot an schul- und familienergänzendem Be-
treuungsangebot während den Schulwochen sowie bedarfsgerecht während den
Schu lferien weiterzuführen.

4. Die vorhergehenden Beschlüsse bezüglich der Tarife/Gebühren in Bezug auf die Be-
treuung der Gemeinde- sowie der Schulgemeindeversammlung werden aufgehoben.

Anhang:
Reglement schul- und familienergänzende Betreuung

Beleuchtender Bericht
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VOLKETSWIL
GEMEINDEVERSAMMLUNG

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversamml ung

vom L7.04.2026

Schulpräsidentin Raffaela Fehr und Sozialvorstand Ioana Mattle vertreten das Geschäft

zur Weiterführung der schul- und familienergänzenden Betreuung mit neuem Rabattie-
rungssystem. Ioana Mattle gibt eine kurze Übersicht über die Geschichte des Horts und

die gesetzlichen Grundlagen, Sie zeigt auch die Unterschiede zwischen Tageshort und

Schülerclubs der Schule auf. Raffaela Fehr erläutert die Angleichung der Tagesstruktu-
ren ab Inkrafttreten der Einheitsgemeinde bzw, ab Juli 2026. Zudem erklärt sie das

neue Regelwerk und deren Anpassungen. Die Tarifstruktur wird separat aufgezeigt.

Michael Wyss, Präsident der RPK, hält fest, dass gemäss übergeordneten gesetzlichen

Regulierungen die Gemeinden Tagesstrukturen zur Verfügung stellen müssen. Mit dem

neuen Rabattierungssystem kann eine ungefähr gleichbleibende Kostendeckung erwar-
tet werden. Ca. 2/3 der Kosten werden somit durch Elternbeiträge abgedeckt. Die RPK

empfiehlt das Geschäft anzunehmen.

Markus von Arx bemängelt das neue Rabattierungssystem. Er sieht darin eine reine

Preiserhöhung. Für ihn als Alleinerziehender ist die Erhöhung massiv. Er beantragt ein
neues Rabattierungsystem, welches er im Detail erläutert. Dies soll jedoch nur für die
Alleinerziehenden gelten. Die Tarife für Ehepaare bleiben wie vorgeschlagen.

Raffaela Fehr nimmt den Anderungsantrag entgegen und klärt die genauen Zahlen der
gewünschten Anpassung im Detail nochmals mit dem Votanten ab. Sie stellt den Ande-
rungsantrag von Markus von Arx zur Abstimmung, welcher mit 76 Ja- zu 96 Nein-Stim-
men abgelehnt wird.

Das Wort wird von den Stimmberechtigten nicht mehr gewünscht

Der Antrag des Gemeinderates und der Schulpflege auf Weiterführung der schul- und
familienergänzenden Betreuung mit neuem Rabattierungssystem wird mit einzelnen Ge-
genstimmen mit deutlichem Mehr angenommen.
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GEMEIN DEVERSAMMLUNG

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom L7.O4.2026

Schulpräsidentin Raffaela Fehr schliesst die Schulgemeindeversammlung rechtlich ab

Sie weist auf das Protokoll der Schulgemeindeversammlung hin.

Vier Stimmberechtigte verlassen das Versammlungslokal. Somit sind noch 221 Stimm-
berechtigte anwesend.

Die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde wird sofort weitergeführt.

Kommunale Planung; Richtpläne; Kommunaler Richtplan Siedlung und
Landschaf$ Festsetzu ng

Kommunale Planung; Richtpläne; Kommunaler Richtplan Verkehr;
Festsetzung
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VOLKETSWIL
G EM EI N DEVERSAM M LU NG

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

Sitzung vom L7.04.2026

1-6.0.4.3|2025-0439
KOMMUNALE PLANUNG; RICHTPLANE
Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaf$ Festsetzung

Referent: Gemeinderat Marcel Egloff, Hochbauvorstand

BERICHT

1. Ausgangslage
Der geltende kommunale Richtplan zu den Themen Siedlung und Landschaft (<Sied-
lungsplan, Landschaftsplan (Erholungsgebiete)>) wurde am 29. Juli 1998 genehmigt

und vermag die aktuellen raumrelevanten Themen nicht mehr abzudecken. Das kanto-
nale Amt für Raumentwicklung setzt für künftige Anpassungen der kommunalen Bauge-

setzgebung (insb. Bau- und Zonenordnung, Zonenplan) eine Gesamtschau in Form einer
revidierten kommunalen Richtplanung voraus. Der Plan aus dem Jahr 1998 wurde dem-
entsprechend als strategisches und behördenverbindliches Instrument überprüft und

überarbeitet.

Ausgehend von den Erkenntnissen aus einer Überprüfung des Handlungsbedarfs hin-
sichtlich der kommunalen Planungsinstrumente (2019) wurden zwischenzeitlich bereits
einzelne Teilprojekte abgeschlossen (Einführung neue Baubegriffe, Mehrwertausgleich)

Die Erarbeitung der kommunalen Richtplanung erfolgte seitens der Gemeinde durch ei-
nen Steuerungsausschuss sowie ein Projektteam, in dem der Gemeindepräsident und

zwei weitere Mitglieder des Gemeinderats (Hochbau sowie Tiefbau- und Werkvorstand),
Vertretende der Verwaltung und externe Fachplaner mitwirkten.

Für die Entwicklung der Inhalte der kommunalen Richtplanung Siedlung und Landschaft

wurde die Bevölkerung der Gemeinde Volketswil im Jahr 2023 eng eingebunden, begin-
nend mit einer Informationsveranstaltung und einer anschliessenden Onlineumfrage so-
wie der Einladung zu verschiedenen Ortsteilgesprächen. Zwischen Januar und

März 2024 wurde die Planung öffentlich aufgelegt und durch die kantonalen Amtsstellen
geprüft. Die Ergebnisse wurden reflektiert und es wurden Anpassungen an den Entwür-
fen vorgenommen sowie vertiefende Abklärungen getroffen.

Zur Umsetzung der kommunalen und übergeordneten Anforderungen mussten auch
Anpassungen des regionalen Richtplans beantragt werden. Die Anträge der Gemeinde
Volketswil wurden bestätigt und der regionale Richtplan wurde am 26. März 2O25 durch
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die Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) zur Festsetzung

durch den Regierungsrat verabschiedet. Diese Festsetzung der regionalen Richtplanung

ist eine Voraussetzung für die Genehmigung der kommunalen Richtplanung,

Die Anforderungen und Auswirkungen der Zielsetzungen des kommunalen Richtplans

Siedlung und Landschaft stehen in engem Zusammenhang mit Verkehrsthemen. Daher

wurde auch der kommunale Richtplan Verkehr überarbeitet. Beide Planungen wurden

sorgfältig aufei nander abgestimmt.

2. Kommunale Richtplanung Siedlung und Landschaft
Mit der kommunalen Richtplanung Siedlung und Landschaft wird die strategische Grund-
lage für die kommunale Siedlungsentwicklung für die nächsten 20 bis 25 Jahre behör-

denverbindlich festgelegt. Der Richtplan ist aber weder parzellengenau noch grundei-
gentümerverbindlich. Bei der nachfolgenden Umsetzung in der kommunalen Nutzungs-
planung besteht je nach Sachbereich ein mehr oder weniger grosser Anordnungs- und

Handlungsspielraum. In einem nachfolgenden Verfahren werden diese Spielräume kon-

kretisiert und insbesondere in der Bau- und Zonenordnung sowie dem Zonenplan grund-

eigentümerverbindlich festgelegt.
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Die ausführlichen Inhalte und Erläuterungen zum kommunalen Richtplan Siedlung und

Landschaft sind in den Originaldokumenten enthalten. Diese bestehen aus einem Situa-

tionsplan sowie dem Richtplantext mit den entsprechenden Erläuterungen.

Der kommunale Richtplan Siedlung und Landschaft umfasst insbesondere folgende In-
halte:

2.t. Ortsbild / Erhaltenswerte Siedlungsstrukturen
Alle Ortsteile von Volketswil verfügen über Quartiere und Gebäudegruppen, welche als

bau- und kulturhistorische Zeugen bedeutsam sind. Diese identitätsbildenden Zeugen

gilt es, in ihrer Eigenart zu stärken sowie auch in Zukunft zeitgemäss nutzbar zu

machen.

2.2. Siedlungserweiterung
Die Siedlungsentwicklung soll sich prioritär nach innen orientieren und an den gut mit

dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Lagen stattfinden. Dies insbesondere im Ein-

zugsgebiet des Bahnhofs Schwerzenbach. Zur Förderung der Siedlungsentwicklung in

diesem Bereich sollen auch einzelne zusätzliche Siedlungsflächen geschaffen werden.

2.3. Transformationsgebiete
Transformationsgebiete, in denen eine deutliche Erhöhung der Dichte vorgesehen ist

und wo in bisherigen reinen Arbeitszonen ein Wohnanteil zugelassen werden soll, sind

unter hohen qualitativen Anforderungen hinsichtlich der aussenräumlichen und ortsbau-

lichen Gestaltung zu planen.

2.4. Arbeitsplatzgebiete
Für Arbeitsplätze werden ausreichende Flächen an zweckmässigen Lagen gesichert. Da-

bei werden auch die jeweiligen Standortattraktivitäten und die Synergien mit benach-

barten Arealen einbezogen. Die Entwicklungen im Innovationspark (Flugplatz Düben-

dorf) sollen auch in Volketswil zu einer Gebietsaufwertung und Aktivierung entlang der

Zürcherstrasse führen. Damit ist auch die Einführung eines Wohnanteils in diesem Ge-

biet verbunden,

2.5. Wohn- und Mischgebiete
Weiterhin sollen attraktive Wohn- und Mischgebiete mit unterschiedlichen Dichten und

mit vielfältiger Bebauungsstruktur erhalten und in ihrer Qualität gefördert werden, Grös-

sere Bauvorhaben sollen unter qualitativen Anforderungen entwickelt werden.
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2.6. Gebiete für öffentliche Bauten und Anlagen
Für die öffentlichen Einrichtungen sollen in allen Ortsteilen angemessene Flächen zur

Verfügung stehen. Die Schulraumbedarfsplanung ist periodisch zu überprüfen.

2.7. Klimaangepasste Siedlungsentwicklung, ökologischer Ausgleich
Grundsätzlich sollen Massnahmen zu einer klimaangepassten Siedlungsentwicklung so-

wie zur Förderung der Biodiversität und des ökologischen Ausgleichs geprüft werden,

Ebenso sollen geeignete Massnahmen zur Gestaltung des Siedlungsrandes und der Ein-

ordnung von Bauten in sensible Hanglagen betrachtet werden,

2.8. Freihalte- und Erholungsgebiete
Des Weiteren sind zum Schutz von Naturräumen Freihaltegebiete sowie für die Erho-

lungsnutzungen spezifische Gebiete bestimmt. Auch Aussichtspunkte und eine Frei-

raumachse zwischen Volketswil und Greifensee sowie die langfristige Bestrebung nach

einer Überdeckung der Autobahn wird in der kommunalen Richtplanung Siedlung und

Landschaft behandelt.

3. Zukunftsorientierte Entwicklung und Prioritäten der kommunalen
Richtplanung

Die kommunale Richtplanung umfasst eine breite Palette an beabsichtigten Massnah-

men zu verschiedenen Themen und in allen Ortsteilen. Eine daraus folgende Entwick-

lung soll die regionale und kantonale Strategie unterstützen und gleichzeitig für die Be-

völkerung der Gemeinde Volketswil vertretbar sein. Ebenso soll die kommunale Infra-
struktur mit der Entwicklung Schritt halten und die Anforderungen hinsichtlich der Be-

wältigung des Verkehrs sollen gewährleistet werden.

In erster Priorität soll die Nutzungsplanung dahingehend angepasst werden, dass eine
qualitative Entwicklung unterstützt wird und jene Planungen aktiviert werden können,

die eine hohe Dringlichkeit hinsichtlich des Erreichens der räumlichen Gesamtstrategie
haben und für die bereits ausreichende Grundlagen vorliegen. Dies betrifft insbesondere

die Gebiete im Einflussbereich des Bahnhofs Schwerzenbach bis zur Zürcherstrasse und

den westlichen Bereich der Industriestrasse. Als Grundlage für die entsprechenden Ent-

wicklungen sind teilweise vertiefende Planungen zu erarbeiten.

4. Abstimmung und Abhängigkeiten zum regionalen Richtplan
Die kommunale Richtplanung Siedlung und Landschaft wurde durch die Fachstellen der
kantonalen Baudirektion vorgeprüft und die öffentliche Auflage wurde durchgeführt.
Ebenso wurden die Nachbargemeinden sowie die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)

angehört. Die Inhalte der Rückmeldungen wurden in der Steuerungsgruppe und dem

Projektteam behandelt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 1. April 2025 den
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entsprechenden Anderungen am kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft zuge-
stimmt.

Für einzelne Anliegen hat die Gemeinde Volketswil die Anpassung des regionalen Richt-
plans beantragt. Die Rückmeldung seitens der ZPG zu den gestellten Anträgen lag bis

zum 1. April 2025 noch nicht offiziell vor. Entsprechend konnte diesbezüglich auch der
kommunale Richtplan Siedlung und Landschaft bis dahin nicht fertiggestellt werden. Der
Gemeinderat hat der Projektgruppe die Kompetenz erteilt, die Unterlagen auf den regio-
nalen Richtplan abzustimmen.

Die Anträge der Gemeinde Volketswil wurden von der Delegiertenversammlung der Zür-
cher Planungsgruppe Glattal bestätigt und mit Datum vom 26. März 2O25 dem Regie-
rungsrat zur Festsetzung unterbreitet, Zwischenzeitliche Abklärungen haben ergeben,
dass auch das für die Prüfung zuständige Amt für Raumentwicklung (ARE) die Anträge
der Gemeinde Volketswil stützt und die Festsetzung durch den Regierungsrat demnächst
beantragen wird. Die Festsetzung ist jedoch noch nicht erfolgt, wird aber bis im ersten

Quartal 2026 erwartet. Die vorliegende Fassung des kommunalen Richtplans Siedlung
und Landschaft wurde nun auf diesen zur Festsetzung verabschiedeten Stand überarbei-
tet, da die Anträge seitens der Gemeinde Volketswil als unbestritten gelten. Verschie-
dene Textstellen mussten gelöscht oder angepasst werden.

Im kommunalen Richtplan müssen an der Gemeindeversammlung die rechtsgültigen In-
halte des regionalen Richtplans abgebildet sein, Die Zeiträume des Festsetzungsverfah-
rens beim Regierungsrat sowie der Vorlauf der Gemeindeversammlung am 17. Ap-
ril 2026 überlagern sich. Die Projektgruppe hat entschieden, die Inhalte des regionalen
Richtplans gemäss dem Stand vom 26. März 2025 abzubilden, welcher gemäss Auskunft
des ARE mutmasslich auch festgesetzt wird.

Sollte der Regierungsrat wider Erwarten eine für die Gemeinde Volketswil relevante An-
derung des regionalen Richtplans beschliessen, hätte dies eine Nachführung der kom-
munalen Planung zur Folge. Zum betreffenden Inhalt müsste sodann der alte Stand des
regionalen Richtplans abgebildet werden. An der Gemeindeversammlung vom 17. Ap-
ril 2026 soll dem Gemeinderat die Kompetenz zugesprochen werden, soweit dies erfor-
derlich ist, diesen Abgleich mit der übergeordneten Planung vornehmen zu dürfen.

5. Verfahrensablauf
Der Gemeinderat Volketswil nahm mit Beschluss Nr. 298 vom 29. November 2023 vom
kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft zustimmend Kenntnis und verabschie-
dete die Unterlagen zuhanden der Anhörung und öffentlichen Auflage gemäss $ 7 des
Planungs- und Baugesetzes (PBG) sowie der Vorprüfung durch den Kanton.
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Die öffentliche Auflage fand vom 19, Januar bis am 18. März 2024 statt. Während der
öffentlichen Auflage gingen 23 Stellungnahmen mit diversen Anträgen, Einwendungen,
Hinweisen und Empfehlungen ein. Der Umgang mit den berücksichtigten sowie mit den

nicht berücksichtigten Einwendungen wurde in einem Bericht (5 7 Abs. 3 PBG) doku-
mentiert.

Zudem hat die kantonale Baudirektion mit Schreiben vom 27. März 2024 Stellung ge-

nommen. Mit dem zuständigen Amt für Raumentwicklung sowie Amt für Mobilität wur-
den im Nachgang verschiedene Gespräche geführt und die erforderlichen Anderungen in

die Unterlagen eingearbeitet. Detaillierte Angaben finden sich im Bericht zur kantonalen
Vorprüfung vom 26. November 2025,

6. Zuständigkeit
Gestützt auf $ 32 Abs. 3 PBG in Verbindung mit Art. L4 der Gemeindeordnung ist die

Gemeindeversammlung zuständig für die Festsetzung und Anderungen des kommunalen
Richtplans. Die kommunale Richtplanung erfordert anschliessend der Genehmigung
durch die Baudirektion ($ 32 Abs. 3 PBG in Verbindung mit g 2 lit. b PBG).

Die entsprechenden Unterlagen können bei der Gemeindeverwaltung, Abteilung Präsidi-

ales oder unter www,volketswil.ch/politik/gemeindeversammlung/gemeindeversamm-
lung-vom-17-april-2026 eingesehen werden.

ANTRAG

Der Gemeinderat hat dem kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft mit Gemein-
deratsbeschluss Nr. 299 vom 9. Dezember 2025 zuhanden der Gemeindeversammlung
zugestimmt.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den nachstehenden Beschluss

zu fassen:
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1-6.0.4.3|2025-0439
KOMMUNALE PLANUNG, RICHTPLANE
Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaf$ Festsetzung

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderates, beschliesst

1. Der kommunale Richtplan Siedlung und Landschaft bestehend aus

a

Richtplan Siedlung und Landschaft

Richtplan Siedlung und Landschaft

Richtplan Siedlung und Landschaft

Situationsplan
Text mit Erläuterungen
M itwirkungsbericht

vom 26.LL.2025
vom 26.I1.2025
vom 26.tt.2025

wird gestützt auf $ 32 Abs. 3 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) in Verbindung

mit Art. 14 der Gemeindeordnung festgesetzt.

2. Der Baudirektion des Kantons Zürich wird gestützt auf g 32 PBG beantragt, die vor-
genannten Anderungen der kommunalen Richtplanung zu genehmigen.

3. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Anderungen an den unter Ziffer 1 aufgeführten
Unterlagen in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von

Rechtsmittelentscheiden oder im Genehmigungsverfahren als notwendig erwiesen
oder sofern sie geringfügig sind. Solche Beschlüsse sind zusammen mit der Publika-

tion der Genehmigung im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie im amtlichen Publika-

tionsorgan der Gemeinde Volketswil zu veröffentlichen.

4. Der Gemeinderat bestimmt das Datum des Inkrafttretens. Auf den Zeitpunkt des

Inkrafttretens wird der kommunale <Siedlungsplan, Landschaftsplan (Erholungsge-

biete)>> von 1998 aufgehoben.

Mitteilung an:
. Hochbauvorstand Marcel Egloff
. Abteilung Hochbau
e SekretariatGemeinderat
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Jean-Philippe Pinto

Gemeindepräsident

vers.: 24.04.2026

Beat Grob

Gemeindeschreiber
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Hochbauvorstand Marcel Egloff vertritt das Geschäft zur Festsetzung des kommunalen
Richtplans Siedlung und Landschaft anhand einer Präsentation. Er zeigt den gesamten

Prozess des Geschäftes sowie die Bedeutung des Kommunalen Richtplanes Siedlung und

Landschaft auf. Die übergeordneten Grundlagen müssen eingehalten werden. Diverse

Themen kamen bei den Ortsteilgesprächen, öffentlichen Auflagen sowie der kantonalen
Vorprüfung auf den Tisch. Diese wurden eingehend beraten und entsprechend bereinigt.
Die Gemeinde stellte an die ZPG diverse Anträge, welche aufgenommen und am

25. Februar 2026 hat der Regierungsrat den regionalen Richtplan genehmigt. Er erläu-
tert die verschiedenen Nutzgebiete sowie die Innenentwicklung / Transformation. Er

zeigt auch die weiteren Schritte sowie die anstehenden Themen auf.

Die RPK verzichtet mangels direkter finanzieller Auswirkungen des Geschäfts auf einen

Antrag.

Martin Sauter ist über die schlechte Qualität der Präsentation (Pläne) verärgert. Er lehnt
einen Entscheid über dieses Geschäft am heutigen Abend ab.

Titus Morger fragt, was Siedlungserweiterung bedeutet

Marcel Egloff hält fest, dass das Siedlungsgebiet durch übergeordnetes Recht definiert
ist. Wir haben genug Reservezonen, welche noch zuerst eingezont werden müssen. In
Gutenswil wurde die Egg-Gasse aus dem Siedlungsgebiet ausgelöst.

Dejan Malcic befürwortet die Annahme, um weitere Schritte tätigen zu können. Weshalb

wird der Kanton den Siedlungsplan zurückweisen, wenn der Richtplan Verkehr abgelehnt
wird?

Marcel Egloff hält fest, dass das Risiko einer Ablehnung gross ist, da der Kanton bei

Weiterentwicklungen immer auch den Verkehrsrichtplan heranzieht. Liegt dieser nicht
vor, kann nicht weiterentwickelt werden.

Das Wort wird von den Stimmberechtigten nicht mehr gewünscht.

Der Antrag des Gemeinderates auf die Festsetzung des kommunalen Richtplans Sied-
lung und Landschaft wird mit einzelnen Gegenstimmen zu einem deutlichem Mehr klar
angenommen.
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2-6.0.4.3 |2O24-OOO5
KOMMUNALE PLANUNG, RICHTPLANE
Kommunaler Richtplan Verkehr; Festsetzung

Referentin: Gemeinderätin Karin Ayar, Tiefbau- und Werkvorstand

BERICHT

1. Zusammenfassung (einfache Sprache)
Der kommunale Richtplan Verkehr ist ein Planungsinstrument, das für die Behörden ver-
bindlich ist. Er setzt die Vorgaben des Kantons und der Region auf Gemeindeebene um,

Der Richtplan legt fest, wie sich der Verkehr in der Gemeinde entwickeln soll, und sorgt
für eine gute Abstimmung zwischen Siedlung, Landschaft und Verkehr.

Der bisherige Verkehrsplan stammt aus dem Jahr 2001 und wurde zuletzt 2007 teil-
weise überarbeitet. Er legt vor allem die Verkehrsnetze für Autos, den öffentlichen Ver-
kehr sowie den Fuss- und Veloverkehr fest. Der Kanton verlangt von den Gemeinden ei-
nen kommunalen Richtplan Verkehr. Für die weitere Entwicklung der Gemeinde ist die-
ser Richtplan deshalb notwendig.

Seit der letzten Überarbeitung vor fast 20 Jahren haben sich die Rahmenbedingungen in

der Gemeinde und die Vorgaben des Kantons verändert. Deshalb wurden die Verkehrs-

festlegungen überprüft und aktualisiert, Dies geschah in enger Abstimmung mit der
Überarbeitung des Richtplans <<Siedlung und Landschaft>>.

Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass die vorliegende Überarbeitung die Interessen von

Siedlung, Landschaft und Verkehr gut berücksichtigt, Der Richtplan geht ausgewogen

auf die verschiedenen Mobilitätsbedürfnisse ein und nutzt den vorhandenen Spielraum

sinnvoll. Die vorgesehenen Massnahmen sind realistisch und können grösstenteils in den

nächsten Jahren umgesetzt werden.

Der Richtplan verfolgt einen ausgewogenen Ansatz im Umgang mit dem Verkehr:
o Das Auto wird dabei nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Es bleibt ein wichtiger Be-

standteil der Mobilität in der Gemeinde.
r Der Handlungsspielraum der Gemeinde ist jedoch begrenzt. Der Kanton und die Re-

gion geben klare Rahmenbedingungen vor. Weitergehende Massnahmen sind des-

halb nur eingeschränkt möglich.
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Eine generelle Einführung von Tempo 30 ist nicht vorgesehen. Auf den wichtigen
Verkehrsachsen gilt weiterhin Tempo 50 als Zielgeschwindigkeit.
öffentliche Parkplätze sollen erhalten bleiben. Es ist kein Abbau von Parkplätzen ge-

plant. Die Parkplätze sollen jedoch bewirtschaftet werden. So wird sichergestellt,
dass sie von allen genutzt werden können und nicht dauerhaft von einzelnen Fahr-

zeugen blockiert sind.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem revidierten kommunalen Richt-
plan Verkehr zuzustimmen.

2. Ausgangslage
In den Jahren 2O2L-2023 erarbeitete der Gemeinderat zusammen mit der Bevölkerung
ein Gesamtverkehrskonzept, welches er mit GRB Nr. 85 vom 2L l4ärz 2023 festsetzte.
Anlässlich einer Informationsveranstaltung vom 11. April 2023 stellte er das Gesamtver-
kehrskonzept der Öffentlichkeit vor,

Im Rahmen der Revision der Nutzungsplanung ist der kommunale Verkehrsplan von

2OO7 zu überarbeiten. Mit dem kommunalen Richtplan Verkehr sind die Erkenntnisse
und Resultate des kommunalen Gesamtverkehrskonzepts in ein behördenverbindliches
Instrument zu übersetzen. Behördenverbindlich bedeutet, dass die Behörde an die darin
enthaltenen Festlegungen im Grundsatz gebunden ist. Sie muss also bei ihren Entschei-

dungen darauf achten und die ihr zur Verfügung stehenden Mittel so einsetzen, dass die

Entwicklung auf dem Gemeindegebiet im geplanten Sinn erfolgt. Für die Grundeigentü-
mer hat der Richtplan keine direkten rechtlichen Auswirkungen.

Der kommunale Richtplan Verkehr konkretisiert dabei die Vorgaben des kantonalen und

des regionalen Richtplans. Die Anforderungen und Auswirkungen der Zielsetzungen des

kommunalen Richtplans Siedlung und Landschaft stehen in engem Zusammenhang mit
Verkehrsthemen. Die beiden Planungen wurden sorgfältig aufeinander abgestimmt, um

den gegenseitigen Wechselwirkungen gerecht zu werden.

3. Kommunaler Richtplan Verkehr, Zielsetzung und Inhalt
Der kommunale Richtplan Verkehr (kRV) ist ein behördenverbindliches, strategisches
Steuerungsinstrument der Gemeinde für die Verkehrsentwicklung. Mit ihm wird die

langfristige räumliche Entwicklung mit einem Planungshorizont von ca. 15 bis 20 Jahren

koordiniert und gesteuert. Er konkretisiert die verbindlichen Vorgaben des kantonalen
und regionalen Richtplans und enthält die kommunalen Festlegungen. Zum übergeord-
neten nationalen und kantonalen Verkehrsnetz können im kRPV nur Massnahmen aufge-
führt werden, die in den übergeordneten Planungen verankert sind. Der kRPV ist somit
ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Raum- und Verkehrsplanung und lenkt resp.
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koordiniert damit die wesentlichen raumwirksamen Tätigkeiten zu den verschiedenen
Verkehrsthemen und bildet eine der Grundlagen für die grundeigentümerverbindliche

kommunale Nutzungsplanung.

Der kommunale Richtplan Verkehr ist ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen
Richtplanung. Er enthält sowohl die verkehrlichen Ziele und Stossrichtungen der Ge-

meinde als auch konkrete Massnahmen für die zukünftige kommunale Entwicklung. Der

Richtplan besteht aus einem Richtplantext (Bericht) sowie den sechs Teilplänen Fussver-

kehr, Veloverkehr, öffentlicher Verkehr, motorisierter Individualverkehr, Parkierung/Mo-
bilität und Güterverkehr. Das Verfahren ist inhaltlich und zeitlich auf die Revision des

kommunalen Richtplans Siedlung und Landschaft abgestimmt.

Auf der Grundlage des Gesamtverkehrskonzepts und in Abstimmung mit dem Richtplan

Siedlung und Landschaft verfolgt der Gemeinderat zur gegenseitigen Abstimmung der
Siedlungs- und Verkehrsentwicklung folgende Strategie (Kap. 4 Richtplantext):
. Siedlungsentwicklungen auf Gebiete mit sehr guter ÖV-Erschliessung fokussieren.

Dies betrifft hauptsächlich Gebiete in Gehdistanz des Bahnhofs Schwerzenbach
. Bedingung für die Entwicklung des Gebiets Juch ist die Erschliessung durch den ÖV

o In Gutenswil sind weitere Einzonungen für Wohnnutzung nur mit einer Verbesse-
rung der ÖV-Erschliessung möglich (heute Güteklasse D/E)

. Die Güteklassen-Gebiete und Reduktionsfaktoren des Parkplatzreglements zwingend
anpassen für die Anzahl privater Abstellplätze

r Die ÖV-Erschliessung von Volketswil und Gutenswil verbessern
. Den Fuss- und Veloverkehr fördern, um insbesondere Mobilitätsbedürfnisse inner-

halb von Volketswil aufzunehmen
o Weitere Massnahmen zur Steuerung des Mobilitätsverhaltens prüfen

3.1. Gesamtverkehrsstrategie (Kap. 5.1):
Volketswil verfolgt eine gesamtheitliche Verkehrspolitik, in der alle Mobilitätsbedürfnisse
befriedigt werden können. Es wird ein rücksichtsvolles Miteinander der verschiedenen
Verkehrsträger angestrebt. Die Verkehrsanlagen werden sicher und benutzerfreundlich
gestaltet. Dabei sind die Ansprüche unterschiedlicher Nutzergruppen berücksichtigt.
Weiter soll die Aufenthaltsqualität der öffentlichen Räume bzw. der Strassenräume in

Volketswil erhöht und die Trennwirkung der Verkehrsanlagen sowie der Flächenver-
brauch des motorisierten Verkehrs minimiert werden (Begrünung, Reduktion von Über-
breiten; jedoch kein Abbau von bestehenden Strassen). Weiter werden die negativen
Umwelteinflüsse des Verkehrs reduziert. Die Gemeinde fördert ein angenehmes Lokal-

klima im Strassenraum und unterstützt Massnahmen für die Biodiversität. Wenn möglich
werden Flächen sickerfähig ausgestaltet und Strassenräume begrünt/beschattet,
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3.2. Ziele Fussverkehr (Kap. 5.2):
Sicheres, attraktives und durchgängiges Fussverbindungsnetz
Konflikte zwischen Fuss- und Veloverkehr vermeiden
Der Weg zur Schule erfolgt zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem ÖV

Direkte Zugänge zu den ÖV-naltestellen

Volketswil verfügt über ein sicheres, attraktives und durchgängiges Fussverbindungs-
netz, welches die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzergruppen optimal berücksichtigt. Kon-

flikte mit dem Veloverkehr werden vermieden, die Wege haben eine angemessene
Breite und neben der objektiven Sicherheit wird auch die subjektive Sicherheit gewähr-

leistet. Anziehungspunkte wie Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Schulen, Quartier-
schwerpunkte sowie Einkaufs- und Freizeitnutzungen sind für den Fussverkehr gut er-
schlossen. Dazu ist die Trennwirkung von Strassen und teilweise der Bahnlinie zu ver-
ringern. Um eine attraktive Verknüpfung zwischen Fussverkehr und ÖV zu erzielen, wird
bei den Zugängen für Fussgänger zu den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs beson-

ders darauf geachtet, dass diese sicher, direkt und behindertengerecht gestaltet sind.

Weiter ist das kommunale Netz optimal an jenes der Nachbargemeinden sowie an das

übergeordnete Netz angebunden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden Vorhaben lau-
fend mit den anderen betroffenen Gemeinden koordiniert.

Neben einem attraktiven Fussverbindungsnetz wird auch eine attraktive Gestaltung der
Aussenräume angestrebt. Dazu werden die kommunalen Strassen siedlungsorientiert
gestaltet, womit auch die Bedürfnisse der Anwohnenden berücksichtigt werden. Sie wer-

den so betrieben, dass sie die Bedürfnisse, die der Fussverkehr an den Strassenraum
stellt, erfüllen können. Weiter werden in der Gemeinde kleinmassstäbliche Aufenthalts-
orte (Begegnungsorte mit Aufenthaltsqualität) vorgesehen, die an das Fuss- und Velo-
verbindungsnetz angeschlossen sind und Erholungsgebiete oder öffentlichen Bauten und

Anlagen ergänzen. In Bezug auf die Sicherheit wird insbesondere auf den Schulwegen
und bei den Querungsstellen ein hoher Standard angestrebt.

3.3. Ziele Veloverkehr (Kap. 5.3):
. Sicheres, attraktives und durchgängiges Veloverbindungsnetz innerhalb und zwi-

schen den Ortsteilen
. Konflikte zwischen Velos, E-Bikes und anderen Verkehrsmittel vermeiden
. Der Weg zur Schule erfolgt zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem öV
. Genügend und attraktive Veloabstellplätze an wichtigen ÖV-Haltestellen, öffentli-

chen sowie zentralen Quell- und Zielorten

Der Veloverkehr wird innerhalb von Volketswil auf einem sicheren, attraktiven und

durchgängigen Netz innerhalb und zwischen den Ortsteilen geführt. Dazu werden
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Netzlücken geschlossen und das Netz wird so betrieben, dass Konflikte zwischen Velos

mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit anderen Verkehrsmitteln und insbeson-
dere mit dem Fussverkehr vermieden werden können.

Gleichzeitig soll der Grundsatz der <<Toleranz / gegenseitigen Rücksichtnahme>> gelten.

Die Infrastrukturanlagen sind entsprechend den Anforderungen der vorwiegenden Nut-
zergruppe und nach den aktuellen planerischen Grundlagen ausgestaltet und verfügen
über eine komfortable Breite. Anziehungspunkte wie Haltestellen des öffentlichen Ver-
kehrs, Schulen, Arbeitsgebiete, Aufenthaltsorte sowie Einkaufs- und Freizeitnutzungen
usw. sind für den Veloverkehr gut erschlossen, direkt erreichbar und verfügen über ge-

nügend attraktive, diebstahlsichere und gedeckte Abstellplätze. Weiter bestehen für den

Veloverkehr direkte und komfortable Verbindungen zu den Nachbargemeinden sowie an

das übergeordnete Netz. Planungen, die benachbarte Gemeinden betreffen, werden lau-
fend mit diesen koordiniert.

3.4. Ziele öffentlicher Verkehr öv 1xap. 5.4):
. Volketswil hat ein gut ausgebautes und attraktives ÖV-ruetz
r Alle Ortsteile von Volketswil sind untereinander und mit den Nachbargemeinden

verbunden
. Der öffentliche Verkehr ist pünktlich, die Anschlüsse an die S-Bahn werden gewähr-

leistet
o Angemessenes ÖV-Rngebot auch zu Randzeiten vorhanden
. ÖV-Kapazitäten werden bereitgestellt
. Die Haltestellen weisen einen angemessenen Komfort auf

Gemäss den übergeordneten Planungsinstrumenten soll der künftige Mehrverkehr neben

dem Velo- und Fussverkehr hauptsächlich mit ÖV bewältigt werden, Dazu werden die

für das Siedlungswachstum nötigen Kapazitäten des öffentlichen Verkehrs bereitgestellt
und Knotenpunkte mit Anschlüssen an den Fernverkehr - insbesondere der Hauptbahn-
hof Zürich - werden mit attraktiven Verbindungen angebunden, Weiter ist das Angebot
sowohl auf die Bedürfnisse des Arbeits- und Ausbildungsverkehrs als auch des Freizeit-
und Einkaufsverkehrs auszurichten. Alle Haltestellen verfügen über direkte Zugänge,
haben nach Möglichkeit einen Witterungsschutz und es sind Sitzmöglichkeiten für war-
tende Passagiere vorhanden.

In ausgelasteten urbanen Strassennetzen gleichen sich die Geschwindigkeiten von MIV

und ÖV zunehmend an, Die Attraktivität des ÖV ist daher neben dem Takt vor allem an

die Zuverlässigkeit des Betriebs und stabile, planbare Wegeketten gebunden. Es werden
ein dichter Takt, zuverlässiger Betrieb sowie stabile und planbare Wegeketten ange-
strebt.
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3.5. Ziele Motorisiefter Individualverkehr MIV (Kap. 5.5)t
MIV auf Hauptachsen bündeln und kein Durchgangsverkehr in Quartieren
Verkehr in/zu Ortsteilen sicher und siedlungsverträglich abwickeln

Tempo 50 auf verkehrsorientierten Strassen innerorts, Abweichungen sind im Ein-

zelfall zu prüfen

Tempo-30-Zonen in Wohnquartieren

Der Strassenverkehr wird so ausgestaltet, dass (im Normalbetrieb) ein reibungsloser

Verkehrsablauf sichergestellt wird und sich alle Verkehrsteilnehmenden sicher in Vol-

ketswil bewegen können. Neben den Ansprüchen an die Sicherheit sollen die Anlagen

benutzerfreundlich gestaltet sein und es soll die Qualität der öffentlichen Räume bzw.

der Strassenräume in Volketswil erhöht werden.

Die Gemeinde Volketswil setzt sich (trotz geringem Einfluss) bei allen Kantonsstrassen

für eine sichere und verträgliche Gestaltung ein. Auf den verkehrsorientierten Strassen

innerorts soll die Geschwindigkeit 50 km/h betragen. Abweichungen sind im Einzelfall zu

prüfen. In den Ortszentren wird eine siedlungsorientierte Strassenraumgestaltung ange-

strebt (Vorgabe regionaler Richtplan). Strassen sollen vermehrt als städtebauliches Ele-

ment fungieren und bieten neben der Verbindungsfunktion auch eine hohe Aufenthalts-
qualität. Dabei ist die siedlungsorientierte Strassenraumgestaltung auch unter Berück-

sichtigung akustischer Prinzipien zu planen und zu realisieren. Die Strassen der Feiner-

schliessung werden so betrieben, dass sie die verschiedenen Ansprüche, die an den

Strassenraum gestellt werden, erfüllen können. In Siedlungsgebieten werden sie als Teil

der Umgebung wahrgenommen, dienen auch als Begegnungsort und der Aussenraum
weist eine hohe Aufenthalts- und Wohnqualität auf. Deshalb soll in diesen Strassen der
Verkehr verträglich abgewickelt und das Tempo der Situation angepasst werden.

Die MlV-Belastung auf dem Strassennetz von Volketswil wird stabilisiert und die Leis-

tungsfähigkeit der Knoten optimiert.

Der Durchgangsverkehr soll auf die Hauptachsen verlagert und kanalisiert werden (Vor-
gabe regionaler Richtplan). Gleichzeitig werden die Wohngebiete durch geeignete Mass-

nahmen vom quartierfremden Verkehr geschützt. Neue Gebiete sollen möglichst direkt
an das übergeordnete Netz angeschlossen werden.

Mittels zweckmässiger Massnahmen ist die Trennwirkung von Strassen zu vermindern
und Querbeziehungen sind zu stärken. Alle Strassen werden - unter Berücksichtigung
ihrer Typisierung - so gestaltet, dass die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden aus-

reichend berücksichtigt werden.

a
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3.6. Ziele Parkierung/Mobilität (Kap. 5.6):
Öffentliche Parkierungsanlagen sollen erhalten bleiben

Das Dauerparkieren auf öffentlichem Grund wird vermieden, Ausnahmen für An-

wohner sind möglich
Gesamtheitliche Betrachtung der Mobilität bei Neu- und Umbauten

Möglichst wenig neue Parkfelder bei privaten Neu- und Umbauten, abgestimmt auf
das Mobilitätsangebot in der Umgebung

Es wird eine zweckmässige Anzahl öffentlicher Parkfelder für die Befriedigung der Mobili-
tätsbedürfnisse im Sinne der Gesamtverkehrsstrategie in Volketswil angeboten. Die öf-
fentlichen Parkierungsanlagen der Gemeinde sollen erhalten bleiben, Sie werden jedoch

flächendeckend, lenkungswirksam und zeitlich oder monetär bewirtschaftet. Die Bewirt-
schaftung von den Nutzenden soll als fair und zweckmässig empfunden werden. Sie hat
das Ziel, Fremd- und Dauerparkieren zu vermeiden und gleichzeitig eine hohe Auslas-
tung der Parkfelder sicherzustellen. Wo zweckmässig, soll eine Mehrfachnutzung der
Pa rkfelder gefördert werden.

Die Siedlungsentwicklung in Volketswil konzentriert sich auf gut mit dem öffentlichen
Verkehr erschlossenen Lagen. Dabei wird bei Neu- und Umbauten das Thema Mobilität
ganzheitlich betrachtet. Dazu werden bei Bedarf mobilitätslenkende Massnahmen einge-
fordert. Mit dem Ziel, ein auf die jeweilige Überbauung zugeschnittenes, attraktives Mo-

bilitätsangebot zu schaffen. Die Zahl der Parkfelder und die Art der Bewirtschaftung sind

auf das Mobilitätsangebot in der Umgebung abgestimmt - grundsätzlich werden mög-
lichst wenige neue Parkplätze erstellt,

4. Kantonale Vorprüfung
Mit GRB Nr. 312 vom 13. Dezember 2023 verabschiedete der Gemeinderat den Entwurf
des kommunalen Richtplans Verkehr zuhanden der kantonalen Vorprüfung. Mit Bericht
vom 15. März2024 nahm das kantonale Amt für Raumentwicklung ARE Stellung zum

eingereichten Entwurf und verlangte verschiedene Anpassungen, Der Bericht der zwei-
ten Vorprüfung vom 22. Januar 2025 attestiert dem überarbeiteten Entwurf eine gene-

relle Genehmigungsfähigkeit, auch wenn das ARE mit der Grundhaltung des Richtplans

nicht in allen Teilen glücklich ist. So wirke der Richtplan beispielsweise zu wenig auf das

Mobilitätsverhalten ein und ist dem Kanton zu <<autofreundlich>>.

5. Mitwirkung der Bevölkerung
Mit GRB Nr. 100 vom 13. Mai 2025 verabschiedete der Gemeinderat den überarbeiteten
Entwurf des kommunalen Richtplans Verkehr (kRV) zuhanden der öffentlichen Auflage.
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Vom 23. Mai bis 22. Juli 2025 hatte die Bevölkerung während 60 Tagen Gelegenheit,

sich zum Entwurf vernehmen zu lassen,

Innert Frist gingen 24 Rückmeldungen ein. Zusätzlich reichten 22 Personen eine gleich-

lautende, vorformulierte Einwendung ein. Von Vereinen, Parteien oder anderen Gruppie-

rungen sind keine Rückmeldungen eingegangen. Seitens SVP und FDP erschienen in den

Volketswiler Nachrichten zwei kritische Stellungnahmen, ohne jedoch konkrete Verbes-

serungsmassnahmen aufzuzeigen. Damit die Kritik der beiden Parteien fassbarer wird,

fand am 20. Oktober 2025 je ein Gespräch mit einer Partei-Delegation statt.

Die eingegangenen Rückmeldungen aus der Bevölkerung wurden geprüft. Soweit sie mit

den Stossrichtungen und den vorgesehenen Zielen vereinbar waren, wurden sie mög-

lichst berücksichtigt. Während verschiedene Begehren aufgrund von Widersprüchen zu

übergeordneten Festlegungen abgelehnt werden müssen, sind andere Begehren sach-

fremd oder nicht stufengerecht,

Parallel zur öffentlichen Auflage wurden auch die neben- und übergeordneten Planungs-

träger angehört. Von den Nachbargemeinden haben die Stadt Uster und die Gemeinden

Greifensee und Schwerzenbach je eine Stellungnahme eingereicht. Die übrigen Nach-

bargemeinden meldeten keine Einwendungen oder haben auf eine Stellungnahme ver-

zichtet. Die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) hat ebenfalls eine Stellungnahme

eingereicht. Die Eingaben wurden gemäss $ 7 Planungs- und Baugesetz in einem Mitwir-
kungsbericht zusammengefasst und tabellarisch anonymisiert. Zu den nicht berücksich-

tigten Einwendungen wurde eine Begründung zur Ablehnung geschrieben.

6. Umsetzung des kommunalen Richtplans Verkehr
Die kommunale Richtplanung selbst verursacht keine unmittelbaren Folgekosten, da die

Richtplanung nur konzeptionellen Charakter hat. Die konkreten Massnahmen werden

erst in späteren Planungen und Verfahren genauer ausgearbeitet. Für Grundeigentüme-

rinnen und Grundeigentümer sind die Vorgaben im Bereich Siedlung erst verbindlich,
wenn die Gemeinde ihre Nutzungsplanung festlegt. Dazu gehört vor allem die Bau- und

Zonenordnung (BZO).

Im Bereich Verkehr werden die Massnahmen später im Rahmen konkreter Projekte aus-

gearbeitet. Diese Projekte werden, wenn nötig, öffentlich aufgelegt. Über die Finanzie-

rung einzelner Festlegungen und Massnahmen wird in separaten Beschlüssen entschie-

den. Dabei gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten.
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7. Zuständigkeit
Gestützt auf $ 32 Abs. 3 PBG in Verbindung mit Art. 14 der Gemeindeordnung ist die

Gemeindeversammlung zuständig für die Festsetzung und Anderungen des kommunalen

Richtplans. Die kommunale Richtplanung erfordert anschliessend die Genehmigung

durch die Baudirektion (5 32 Abs. 3 PBG in Verbindung mit S 2 lit. b PBG). Der revi-
dierte Richtplan kann nach erfolgter Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft tre-
ten. Der Gemeinderat soll ermächtigt werden, allfällige aus dem Genehmigungs- und

Rechtsmittelverfahren zwingend notwendige Anderungen in eigener Kompetenzvorzu-
nehmen. Auf das Datum der Inkraftsetzung wird der bisherige Verkehrsplan aus dem

Jahr 2007 aufgehoben.

Die entsprechenden Unterlagen können bei der Gemeindeverwaltung, Abteilung Präsidi-

ales oder unter www,volketswil.ch/politik/qemeindeversammlung/qemeindeversamm-
lung-vom-17-april-2026 eingesehen werden.

ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den nachstehenden Beschluss

zu fassen:
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2-6.0.4.3 |2O24-OOO5
KOMMUNALE PLANUNG, RICHTPLANE
Kommunaler Richtplan Verkehr; Festsetzung

Die Gemei ndeversamm I u ng, a uf Antrag des Gemei nderates, besch I iesst :

1. Der revidierte kommunale Richtplan Verkehr 2025, bestehend aus Richtplantext und

sechs Richtplankarten, wird gestützt auf $ 32 Abs. 3 des Planungs- und Baugeset-
zes (PBG) in Verbindung mit Art. 14 der Gemeindeordnung festgesetzt.

2. Der Bericht zu den Einwendungen aus dem öffentlichen Planauflageverfahren (Mit-
wirkungsbericht) wird gestützt auf $ 7 PBG genehmigt.

3. Der Baudirektion des Kantons Zürich wird gestützt auf I 32 PBG beantragt, die vor-
genannten Anderungen der kommunalen Richtplanung zu genehmigen.

4. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Anderungen an den unter Ziffer 1 aufgeführten
Unterlagen in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von
Rechtsmittelentscheiden oder im Genehmigungsverfahren als notwendig erwiesen
oder sofern sie geringfügig sind. Solche Beschlüsse sind zusammen mit der Publika-
tion der Genehmigung im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie im amtlichen Publika-

tionsorgan der Gemeinde Volketswil zu veröffentlichen.

5. Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens wird der kommunale Verkehrsplan von 2007

aufgehoben.

Mitteilung an:
. Tiefbau- und Werkvorstand Karin Ayar
. Abteilung Tiefbau und Werke
r SekretariatGemeinderat
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Tiefbau- und Werkvorstand Karin Ayar vertritt das Geschäft zur Festsetzung des kom-
munalen Richtplans Verkehr. Sie zeigt mittels Präsentation was ein Verkehrsrichtplan
ist, deren Bedeutung und Einbettung in den Planungsinstrumenten. Sie zeigt die Grund-
haltung im Verkehrsrichtplan der Gemeinde sowie die Volketswiler Verkehrsstrategie
auf. Die Strategie wurde mit der Siedlungsentwicklung abgestimmt, Sie zeigt den Auf-
bau des Gesamtverkehrskonzeptes wird mit den einzelnen Zielen und daraus resultie-
renden Massnahmen auf. Ebenso erwähnt sie die verschiedenen Mitwirkungsmöglichkei-
ten im Prozess.

Die RPK verzichtet mangels direkter finanzieller Auswirkungen des Geschäfts auf einen

Antrag.

Regula Mutter wünscht im Quartier Chappeli eine 3Oer-Zone. Der Bremsweg ist bei hö-

heren Tempos enorm länger. Das Wohngebiet soll generell mit 3Oer-Zonen bestückt
werden.

Karin Ayar befürwortet in den Quartieren eine Temporeduktion aus Sicherheitsgründen.

Dejan Malcic wünscht ruhige und sichere Quartiere. Die flächendeckenden Tempo-30-
Zonen sind zu umfassend und kosten zu viel. Bessere Möglichkeiten sind 3Oer-Ab-

schnitte zu realisieren. Temporeduktion auf Hauptachsen machen den öffentlichen Ver-
kehr unattraktiv. Es soll nur dort etwas gemacht werden, wo auch Handlungsbedarf be-

steht. Die Parkierung soll nicht einfach mit flächendeckende Gebühren eingeführt wer-
den.

Er stellt den Rückweisungsantrag mit der Aufforderung an den Gemeinderat zu einer be-

darfsgerecht zu überarbeiten. Er gibt den Rückweisungsantrag schriftlich ab.

Karin Ayar hält fest, dass die Strassen-Hauptachsen nicht eingeschränkt werden. Die

3Oer-Zonen werden von den betroffenen Bewohnern gewünscht. Jeder einzelne Antrag
wird jedoch separat eingehend geprüft. Flächendeckende Bewirtschaftung der Park-
plätze heisst nicht automatisch eine monetäre Lösung. Aber eine Regelung ist sinnvoll.

Der Vorsitzende hat den Rückweisungsantrag entgegengenommen
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Michael Grüebler empfiehlt die Annahme des Richtplan Verkehrs. Es sind die richtigen
Massnahmen vorgesehen. Tempo 30 ist seitens Unfallrisiko absolut zweckmässig. Der

Kanton hat sogar den Verkehrsrichtplan bei der Vorprüfung zu autofreundlich gefunden

Andy Beck-Schuler findet die Planung ausgewogen und die Massnahmen zweckmässig.
Die 30er-Zonen sind nur dort vorgesehen, wo Kinder und Schulen vorhanden sind. Der

heutige Zustand ist für die Kinder zu gefährlich, Volketswil bietet nun eine ausgewogene
Lösung. Er empfiehlt die Zustimmung dieses Verkehrsrichtplanes.

Dejan Malcic heisst das Votum von Michael Grüebler zum Teil gut. Er ist ebenfalls Vater
Er stellt den Antrag auf Abbruch der Diskussion und die Abstimmung soll nun erfolgen.

Der Ordnungsantrag auf Abbruch der Diskussion von Dejan Malcic wird mit grosser

Mehrheit abgelehnt,

Karin Ayar weist auf den attraktiven Wohnraum bei ruhigen Quartieren hin. Jeder
Wohneigentümer ist froh, wenn seine Immobilie mehr Wert hat.

Andreas Pinsini ist irritiert seitens der Ausserungen von Dejan Malcic. Bei einer Rückwei-
sung kostet dies noch mehr und die Gemeinde kann nicht weiterarbeiten. Er empfiehlt
den Antrag des Gemeinderates anzunehmen. Der Verkehrsrichtplan ist gut erarbeitet.

Martin Sauter weist auf die vielen SUV bei den beiden Schulhäusern hin. Leider wird all-
gemein viel zu schnell gefahren. Es darf niemand verletzt werden. Leider halten sich

viele nicht an die Verkehrsregeln und reduzieren den Lärm gar nicht.

Andre Loreti erinnert an den Verkehrsrichtplan, welches ein Strategiepapier sein soll.

Leider werden im Plan bezüglich Umfahrungsstrasse / Industriestrasse keine Lösungen

aufgezeigt, Der Busverkehr wird verlangsamt. Das ist keine gute Lösung. Er unterstützt
die Rückweisung zur Überarbeitung.

Maria Rita Marty stellt klar, dass 3Oer-Tempo mit Radar geregelt werden soll. Die Kos-

ten sind viel geringer und wirksamer. Sie ist gegen 30er-Zonen, welche unnötige Kosten

verursachen. Sie hat den Richtplan eingehend studiert. Für die Zentralstrasse soll eine

Temporeduktion erfolgen. Ein Richtplan soll ihres Erachtens sicherstellen, den Verkehr
flüssig zu gestalten. Die tagtäglichen Staus bilden für die Autofahrer eine Schikane.

Zum Teil sind Unklarheiten und Unwahrheiten von den Referenten erzählt worden und
gewisse Details können nicht beantwortet werden.
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Barbara Bussmann weist die Beschuldigungen von Frau Marty an den Gemeinderat zu-
rück. Sie lehnt den Rückweisungsantrag ab.

Heinz Brüngger hält fest, dass seitens Karin Ayar auf das Votum von Maria Rita Marty
keine Reaktion erfolgte - warum? Im Weiteren fragt er, wo weitere öffentliche Park-
plätze geschaffen werden?

Karin Ayar nimmt gerne Stellung zum Votum von Frau Marty. Die Beruhigung der Pfäffi-
kerstrasse ist von B0 auf 50 geplant. Die Busverbindungen werden immer angeschaut,
um den Fahrplan einhalten zu können. Die Zentralstrasse wird bezüglich Verbesserung
im alten Dorfteil geprüft.

Matthias Buob fragt, ob über jede Massnahme ab einer gewissen Grösse wieder vom
Souverän abgestimmt werden kann.

Die Referentin bestätigt, dass bei grösseren Projekten sogar eine öffentliche Auflage er-
folgt. Bei 3Oer-Zonen ist jedoch der Gemeinderat zuständig. Jede Baumassnahme wird
aber eingehend geprüft und auch finanziell ausgewiesen.

Robert Masserelli will wissen, wo eine Mitsprache der Stimmberechtigten möglich ist

Karin Ayar hält fest, bei grösseren Aktionen wird ein Mitwirkungsrecht für die Bevölke-
rung immer eingehalten.

Heinz Brüngger macht ein Beispiel. Die Ifangstrasse / Sunnebüelstrasse wurde einfach

ohne Mitwirkung der Bevölkerung geändert, notabene 1 Meter weniger breit gebaut.

Früher war die Strasse ein Geschäft der Gemeindeversammlung, heute die Kompetenz
nur im Gemeinderat. Weshalb wurde die Strasse 1 Meter weniger breit gebaut nach der
Sanierung?

Karin Ayar hält fest, dass in der Ifangstrasse Erschliessungleitungen und Fernwärme ge-

baut wurden. Die vorgeschriebene Strassenbreite wurde mit Sicherheit eingehalten.

Das Wort wird von den Stimmberechtigten nicht mehr gewünscht

Es sind noch 213 Stimmberechtigte anwesend
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Der Rückweisungsantrag von Dejan Malcic wird gezeigt und anschliessend darüber ab-
gestimmt,

Der Rückweisungsantrag Dejan Malcic wird mit 40 Ja- zu 156 Nein-Stimmen abgelehnt

Das Wort wird von den Stimmberechtigten nicht gewünscht

Der Antrag des Gemeinderates auf die Festsetzung des kommunalen Richtplans Verkehr
wird mit klarer Mehrheit gegen einzelne Gegenstimmen deutlich angenommen.
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Auf Anfrage des Gemeindepräsidenten werden weder gegen die Versammlungsführung
der Politischen Gemeinde noch gegen die Abstimmungen Einwendungen erhoben.

Der Vorsitzende weist die Anwesenden auf ihr Recht zur Protokolleinsicht hin. Das Pro-

tokoll liegt ab entsprechender Online-Publikation auf www.volketswilernachrichten.ch
vom Freitag, 24. April2026, das heisst ab Montag, 27. April2026, in der Gemeinderats-
kanzlei, zur Einsicht auf.

Vollständigkeitshalber weist er auch auf die folgenden Rechtsmittel hin:
o 5 Tage für einen Rekurs wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften
. 30 Tage für einen Rekurs wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügen-

der Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen An-
ordnungen

Die an Ort und Stelle vorgebrachte Rüge betreffend Verletzung von Vorschriften über
die politischen Rechte im Rahmen der Versammlung bildet die Voraussetzung für eine

entsprechende Sti mmrechtsrekurserhebung ($ 2 1 a Abs. 2 Verwaltungsrechtspflegege-
setz).

Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto bedankt sich bei den beiden Pressevertretenden
für die Berichterstattungen über die heutige Gemeindeversammlung.

Mit dem Dank an alle Anwesenden für ihr Interesse und Erscheinen kann der Vorsit-
zende um 22.00 Uhr die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde schliessen.

Die nächste Gemeindeversammlung - Rechnungsgemeindeversammlung - findet am

Freitag, 12. Juni 2026, um 19.30 Uhr, im Kultur- und Sportzentrum Gries, statt.

Er dankt für die Teilnahme und wünscht allen einen schönen Abend, eine gute Heimkehr
und eine sonnige Frühlingszeit.
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Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugen:

Gemeindepräsident:

Stimmenzählende:

V a Kägi Matthias Weller
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